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OHG (offene Handelsgesellschaft)
Eine OHG ist eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes gerichtet ist.

Gründung:

Es muss ein Gesellschaftsvertrag abgeschlossen werden. Eine notarielle Beglaubigung ist erst dann von Nöten, wenn ein Gesellschafter ein Grundstück ins Unternehmen mit einbringt.

Die OHG wird ins HR eingetragen (Ist-Kfm.) 

Die OHG existiert bereits bei ersten Geschäftsbeziehungen auch ohne HR-Eintrag.

Alle Gesellschafter haften

· Unbeschränkt (mit Privat- und Geschäftsvermögen)

· Unmittelbar (Gläubiger können sich direkt an die Gesellschafter wenden)

· Solidarisch (gesamte Verb. kann nach belieben von einem Gesellschafter verlangt werden)

Rechte der Gesellschafter:

· Recht zur Geschäftsführung

· Recht auf Gewinnanteil (am Ende des Geschäftsjahres erhält jeder Gesellschafter zunächst 4 % seines Kapitalanteils, der übrige Betrag wird zu gleichen Teilen verteilt [Kopfanteil])
· Informations- und Kontrollrecht

· Recht auf Privatentnahmen (bis zu 4 % des Kapitalanteils)

· Recht zur Außenvertretung Dritten gegenüber

· Widerspruchsrecht

· Kündigungsrecht (6 Monate auf Geschäftsjahresende)

Pflichten der Gesellschafter

· Einlagepflicht

· Pflicht zur Mitarbeit

· Verlustbeteiligung

· Wettbewerbsverbot

· Nach Austritt eines Gesellschafters muss dieser noch 5 Jahre, soweit vertraglich nichts anderes festgesetzt wurde, haften

Auflösungsgründe:

· Ablauf der vereinbarten Dauer der OHG

· Auflösungsbeschluss der Gesellschafter

· Gerichtliche Entscheidung

· Eröffnung des Insolvenzverfahrens über Vermögen der OHG oder eines Gesellschafters

Gründe für eine OHG:

· Keine Vorschriften über Mindesteinlagen

· Mitarbeit der Gesellschafter steht im Vordergrund

· Hohe Kreditwürdigkeit, da unbeschränkt gehaftet wird

KG (Kommanditgesellschaft)

Die KG besteht aus zwei Arten von Gesellschaftern. Zum einen aus dem Komplementär (Vollhafter), zum anderen aus den oder dem Kommanditisten (Teilhafter).

Gründung

· Mindestens ein Komplementär und ein Kommanditist schließen einen Gesellschaftsvertrag ab.

· Ins HR werden eingetragen:

· Namen der Gesellschafter

· Höhe der Kapitaleinlagen der Kommanditisten

Haftung

· Komplementär haftet voll (siehe OHG)

· Kommanditisten haften nur mit Höhe ihrer Kapitaleinlagen

Rechte und Pflichten der Komplementäre

· Komplementäre haben die gleichen Rechte wie die Gesellschafter einer OHG

Rechte der Kommanditisten

· Kontrollrecht
· Einsicht in Bücher und Bilanzen

· Widerspruchsrecht bei außergewöhnlichen Geschäften

· Recht auf Gewinnanteil (4 % auf Kapitalanteil, der Rest in angemessenen Verhältnis)

· Recht auf Kündigung (6Monate auf Geschäftsjahresende)

Pflichten der Kommanditisten

· Pflicht zur Kapitaleinlage (keine Mindesthöhe)

· Pflicht zur Verlustbeteiligung (in angemessenem Verhältnis)

· Haftpflicht nur bis zur Höhe ihrer Kapitaleinlage
Auflösungsgründe:

· Ablauf der vereinbarten Dauer der KG

· Auflösungsbeschluss der Gesellschafter

· Gerichtliche Entscheidung

· Eröffnung des Insolvenzverfahrens über Vermögen der OHG oder eines Gesellschafters

· Tod eines Kommanditisten ist kein Auflösungsgrund
Gründe für eine KG

· Eignung für Familiengesellschaften (Vater wird Komplementär und Kinder werden Kommanditisten)

· Erhöhung von Geschäftskapital durch Aufnahme von Kommanditisten

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Eine GmbH ist eine Kapitalgesellschaft (juristische Person), deren Gesellschafter nur mit ihrer Einlage haften. Sie kann durch eine oder mehrere Personen errichtet werden.

Gründungsvoraussetzungen

· Ein Mindeststammkapital von 25.000 €

· Stammeinlage jedes Gesellschafters muss mindestens 100 € betragen

· Gesellschaftsvertrag ist notariell zu beurkunden

· Gründung muss ins HR eingetragen werden (es müssen mindestens 12.500 € des Stammkapitals bereits vorhanden sein)

Haftung

· Jeder Gesellschafter haftet mit seiner Stammeinlage

Rechte der Gesellschafter

· Recht auf Anteil am Gewinn im Verhältnis der Geschäftsanteile

· Stimmrecht in der Gesellschaftsversammlung (Abstimmung nach Geschäftsanteilen)

· Recht auf Liquidationserlös

Pflichten der Gesellschafter
· Einlagepflicht

· Beschränkte Haftpflicht

· Nachschusspflicht

Organe der GmbH

· Geschäftsführer

· Geschäftsführung nach Innen

· Vertretung nach Außen

· Aufsichtrat

· Überwachung der Geschäftsführung

· Prüfung des  Jahresabschlusses und des Lageberichtes

· Bericht darüber an die Gesellschaftsversammlung

· Aufsichtsrat erst ab 500 Arbeitnehmern erforderlich

· Gesellschafterversammlung

· Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses

· Bestellen und Abberufung von Geschäftsführern

· Überwachung der Geschäftsführung

· Bestellung von Prokuristen und Generalhandlungsbevollmächtigten

Gründe für eine GmbH

· Elastische Unternehmensführung einer Personengesellschaft

· Die Beschränkung der Haftung auf das Gesellschaftsvermögen

· Das geringe Stammkapital
AG (Aktiengesellschaft)
Eine AG ist eine Kapitalgesellschaft (juristische Person), die ein in Aktien zerlegtes Grundkapital besitzt. Aktionäre haben weder Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse.

Gründungsvoraussetzungen

· Eine oder mehrere Personen erforderlich

· Grundkapital muss mindestens 50.000 € betragen

· Ausgabe von Aktien kann in Form von Nennbetragsaktien bzw. Stückaktien erfolgen

· Die Satzung bedarf der notariellen Beurkundung

· Eintragung ins HR Abteilung B

Rechte der Aktionäre

· Stimmrecht (nach Aktienanteilen) und Auskunftsrecht in der Hauptversammlung
· Recht auf Anteil am Gesellschaftsvermögen bei einer Auflösung der AG

· Recht auf Anteil am Gewinn (Dividende), der angegebene Prozentsatz bezieht sich auf den Aktiennennbetrag

· Bezugsrecht bei Ausgabe neuer Aktien

Pflichten der Aktionäre

· Pflicht zur Kapitaleinlage

· Beschränkte Haftpflicht in Höhe der Einlagen

Organe einer AG

· Vorstand

· Geschäftsführung und Vertretung
· Sorgfalts- und Haftpflicht

· Beachtung des Wettbewerbsverbotes

· Wird vom Aufsichtsrat für höchstens 5 Jahre gegen festes Gehalt und Gewinnanteile (Tantiemen) bestellt

· Aufsichtsrat

· Wahl des Vorstandes

· Überwachung des Vorstandes und dessen Geschäftsführung

· Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Vorschlages des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinnes

· Bericht über Jahresabschluss und Lagebericht an die Hauptversammlung

· Vorschlag für die Gewinnverteilung

· Hauptversammlung

· Bestellung der von den Anteilseignern zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern
· Die Entscheidung über die Verwendung des Bilanzgewinns

· Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

· Bestellung der Abschlussprüfer

· Beschlüsse über Satzungsänderungen (z.B. Kapitalerhöhung)

Auflösungsgründe

· Ablauf der in der Satzung bestimmten Zeit

· Beschluss der Hauptversammlung (mindestens drei Viertel)

· Eröffnung des Insolvenzverfahrens
· Der Beschluss, durch den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, wird rechtskräftig

Wirtschaftliche Bedeutung
· Viel Kapitalgeber bringen ein hohes Grundkapital auf, große wirtschaftliche Aufgaben können verwirklicht werden

· Typische Form der Großunternehmung
· Durch kleine Kapitalanteile wird eine breite Streuung des Eigentums des Produktionsvermögen erzielt

· Die Aktie ist ein beliebtes Anlagemittel, da sie leicht wieder veräußert werden kann

